
Treppennorm 
nicht eingehalten

Ein Sachverständiger berichtet aus dem Gerichtssaal (40)§

In ein dreigeschössiges Reihenein-
familienwohnhaus wurden 1/ 2 ge-
wendelte Treppenläufe eingebaut.
Die Läufe waren vorbetoniert. Der
Kellertreppenlauf wurde mit kera-
mischen Fliesen belegt, die beiden
oberen Treppenläufe mit Fliesen
aus Carrara-Marmor.
Nachdem zwei seiner Kinder
mehrfach auf der Treppe gestürzt
waren, strengte der Bauherr ein ge-
richtliches Beweisverfahren gegen
den Bauträger an.

Der Ortstermin

Im Rahmen eines Ortstermins er-
läuterte der Bauherr den Sachver-
halt. Anschließend maß der Sach-
verständige alle Treppen inkl.Trep-
pensteigungen komplett auf.

Das Gutachten

Auf die Erstellung des Gutachtens
verwendete der Sachverständige viel
Mühe. Das fertige Gutachten um-
fasste 35 Seiten mit neun Fotos und
25 Kopien im Anhang, unter ande-
rem mehrere Zeichnungen. Aufge-
zeichnet wurden beispielsweise die
Originalmaße, wie sie eingebaut
wurden; mittels eines Treppencom-
puters wurde zudem auf Grundlage
der gleichen Außenmaße der Ideal-
verlauf einer Treppenanlage erstellt.
Die beschriebenen Zeichnungen
wurden übereinander gelegt (siehe

nicht der DIN 18065 entsprachen
und somit Unfallgefahr gegeben
war. Die Treppenauftritte schwank-
ten in den Maßen von 20,0 cm bis
26,0 cm; nach der DIN-Norm sind
aber, wie der Gutachter anführte,
nur 0,5 cm Toleranz erlaubt.Bei den
Treppensteigungen wurden Schwan-
kungen von 10 mm festgestellt;nach
der Norm wären lediglich 5 mm
zulässig gewesen.

In der 40. Folge unserer Artikelserie über Schadens-
fälle geht es um eine nicht normgerecht ausgeführte
Treppenanlage. Der Treppenlauf war unregelmäßig
betoniert. Der Natursteinverleger hätte Bedenken
anmelden müssen. 

umseitige Skizze). So stellte der
Sachverständige fest, dass die Trep-
pensteigungen und die Auftritte
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Eine Änderung der Treppenanlage
sei nur mit entsprechendem Kos-
tenaufwand möglich, so der Sach-
verständige.

Begründung der Beurteilung

Der Fliesenleger, der die Marmor-
fliesen aufgelegt hat, hat diese exakt
so eingebaut wie der Rohbauunter-
nehmer vorbetoniert hatte. Der
Sachverständige vertritt die Ansicht,
dass vor der Belegung eines Trep-
penlaufs ein Aufmaß und eine
Zeichnung im Maßstab 1 : 10 mit
den idealen Treppenmaßen erstellt
werden müssen. Danach sind Scha-
blonen im Maßstab 1 : 1 anzuferti-
gen – so wie es unter Steinmetzen,
Betonwerksteinwerkern und auch
Schreinern üblich ist,wenn ganzfor-

matige Stufen aufgelegt werden sol-
len.
In dem beschriebenen Fall war der
Betontreppenlauf wohl sehr unre-
gelmäßig betoniert. Es kann aber
nur dann eine einwandfreie hand-
werkliche Treppe ausgeführt wer-
den, wenn man vorgeht wie oben
beschrieben, also zuerst Schablonen
herstellt und dann verlegt.Nur dann
ist gewährleistet, dass die Toleranz-
maße nach DIN eingehalten wer-
den können.

Fazit

Der Letztunternehmer hat den Be-
lag so einzubauen, dass er allen An-
forderungen der Treppen-DIN
18065 gerecht wird. Wenn der
Untergrund den Anforderungen
nicht entspricht, muss er entspre-
chend geändert werden (Mehrkos-
ten?); ansonsten sind Bedenken an-
zumelden.

Aktenzeichen

Der Fall ist unter dem Aktenzei-
chen 11 OH 22/00 beim Landge-
richt Münster hinterlegt. Ein Kla-
geverfahren ist nicht bekannt ge-
worden.
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